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Proposition 

für die 26. Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 im Frauenringen  
 
 

Tag der Austragung: Samstag, 16. Februar 2019 
 
Ort der Austragung: Walserfeldhalle, Schulstraße 17, 5071 Wals 
 
Abwaage und Start: 10.30 Uhr – 11.00 Uhr Abwaage 
 14.00 Uhr Ausscheidungskämpfe 
 18.00 Uhr Finalkämpfe 
 
Gewichtsklassen: 43 - 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg  
 
Startrecht: Haben alle Ringerinnen der ÖRSV-Vereine, die die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen und einen gültigen Sportpass mit der Lizenzmarke 2019 vorlegen können, sofern 
der Verein seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem ÖRSV erfüllt hat. 
Jugendliche des Jahrganges 2004 haben erstmals Startrecht. Bei ÖRSV-Pässen, die keinen 
Prüfstempel aufweisen, ist ein Personaldokument vorzulegen. 

.  
Wertung: Poolsystem analog zum DRB-Regelwerk für Jugendmeisterschaften (bis 5 Ringer 

nordisch). Die Plätze 1 - 6 werden ausgerungen (ÖRSV-Regelwerk anbei)! 
 
Prämierung: Die Siegerin einer jeden Gewichtsklasse ist Staatsmeisterin von Österreich und wird mit 

einer Plakette der BSO sowie mit einem Pokal ausgezeichnet. Die Zweit- und 
Drittplazierten erhalten Silber- bzw. Bronzemedaillen sowie Sachpreise. Die 6 besten 
Vereine erhalten Pokale. Die technisch beste Ringerin wird mit einem Sonderpreis des 
Veranstalters ausgezeichnet. 

 
Nennungen: Die Nennungen sind nur mit beiliegendem Formular gültig und bis Donnerstag, 7. 

Februar 2019 (Datum des Poststempels) an Herrn Günther Heitzendorfer, Obere 
Dorfstraße 4, 4533 Piberbach, heitzendorfer@liwest.at zu richten. Nachnennungen sind 
bis vor Wiegebeginn möglich (Gebühr: € 30,00 pro Ringerin). 

 
Nenngeld: Beträgt pro abgegebener Nennung € 25,00 und wird nach der Abwaage vom Veranstalter 

vereinsweise eingehoben. 
 
Quartiere: Müssen von jedem Verein selber organisiert und bezahlt werden. Für die Bereitstellung 

von Kontaktadressen steht der Veranstalter gerne zur Verfügung (Ansprechpartner: 
Georg Neumaier, g.neumaier@wals-siezenheim.at; Handy 0043/664/ 46 00 866). 

 
Anmerkung: Ab zwei Starterinnen wird die Gewichtsklasse ausgetragen und die Staatsmeisterin durch 

die Regelung „Best of three“ ermittelt. Bei nur einer Starterin muss die Teilnehmerin in 
die nächst höhere Gewichtsklasse aufsteigen (Ausnahme: Höchste Gewichtsklasse – Hier 
ist die Teilnehmerin automatisch Österreichische Staatsmeisterin!). 

 
 Das Tragen der Damen-Dress ist Vorschrift. Die Sportlerinnen dürfen nur im Vereinstrikot 

oder in einem neutralen Trikot antreten. 
 

            
               Josef Schnöll                                                                                                                                                           Jörg Helmdach 
Geschäftsführender Vizepräsident                                                                                                                                     Sportdirektor 
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